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Man aèsnnirt «ich Sey I. ît. Sch» In Bern, und »«»
allen Postämtern. 42 Z.

Das Abonnement Kr 7S Aummcrn ober Kr «tnBier
reltahr ist in Bern » Fr. 5 by. und ausser
vostfrey 5 Fr. btz.

Da neue Schweizerische Republikaner.

Dienstag, den 18 August i8oi. Sechstes Quartal. Den 50 Thermidor

Gesetzgebender Rath., 6. Juli.
Fortsetzung.

<Beschluß der Botschaft des Vollziehungsraths, den Ge-

fttzvorschlag über die Munizipalitäten betreffend.)

Eure Mun. Commißion B. G. welcher Sie jene Bot-
schasc zur Berichterstattung übersandten, lrittet ganz in
den von der Vollziehung aufgestellten Gesichtspunkt ein,
lind so wie sie mit ihr auf der einen Seite die Unmög-
lichkeit der Ausführung eines solchen Gesetzes und mit.
hin die Uuschiklichkeit, den Vorschlag zum Gesetz zu

erheben, einsieht, so glaubt sie auf der andern Seite,
da dieser Vorschlag auf richtigen Grundsätzen beruht
und sich auf die mehrsten hocalitäten anpassen laßt; so

könnte desselben Bekanntmachung einige Einförmigkeit
in den Basen der Orlspolizey.Admlnistratjon bewürken
und dadurch zur Vereinfachung der Staatsorganisalisn
führen, daher sie Ihnen B. G. antragt, diesen Ee-
setzesvorschlag zum Druk und zur Bekanntmachung an
die Cantonstagfatzungen an den Vollz. Rath zu überftn,
den, wobey demselben zugleich der Wunsch zu äussern

wäre, daß diejenigen Theile der Republik, die gegen-
wartig noch keine Mumzipalorgamsation haben, mit
Rükstchtnahm auf diesen Vorschlag organisirt werden
möchten. Da aber dieser Vorschlag in enger Verbin-
dung mit mchrern andern Gesctzesvorschlägen sich befindt,
mit denen allein er ein zusammenhängendes Ganzes
ausmacht, so schien eS Eurer Commißion zwekmäßig,
wenn die Bekanntmachung von jenem auch auf diese

ausgedehnt werden könnte. Unterdessen liegen diese Ge-
setzesvorschläge, einen einzigen ausgenommen die Be-
steunmg der Ortsbürger betreffend, welcher angcnom-
men worden, theils noch auf dem Canzleytisch theils
in Handen der Commißion; wenn daher dieselben zu.
gleich mit dem Hauptvorsch'ag bekannt gemacht werden
tollen, ,o ist esfoderiich: daß Sie B. G. entweder von

nun an und ununterbrochen sich mit der Berathung
über solche beschäftigen, oder daß sie gestalten, daj
dieselben lediglich als das Gutachten der Commißion
bekannt gemacht werden; die Commißion trägt auf das
leztere an, da ungeachtet aller Beschleunigung,
die man in die Berathung setze» würde, die Zeit allzu»
kurz ist, um bis zu den Versammlungen der Cantons-
lagfatzungcn das Ganze fertig zu halten.

Damit Sie B. G. mit mehrerer Sachkenntiiiß sich

über den leztern Antrag der Commißion entschliessen
können, so fügt sie:

r. dem bereits angenommenen Gesctzesvorschlag die
Besteurung der Ortsbürger betreffend;

2. dem auf dem Canzleyttsch liegenden Tefttzesvsr»
schlag über die Beyträge der Einfassen, und

z. dem gleichfalls auf dem Canzleytisch liegenden Vor«
schlag über die Sonderling der Ortsgüter, bey;

4. Gestztsvorfchlag die Polijeyaufsicht über die »er«
fchiedenen Einwohner-Classen betrrffcnd;

5. GcletzeSvvrfcülag über die Verpsiegugg der Armen;
6. Gesetzesvorschlag über die Verwaltung der Ge,

mcindgürer;
7. Gesetzcsvorschlag über die Aufnahme in die Bürger-

oder Heymakhsrechcc; —
s 8. Gesctzesvorschlag über die Aufnahme der Fremden

ins helvetische Bürgerrechts Dieser wird au die

Conffitutiouscommißisn gewiesen.

Botschaft.
B. Vollz. Räthe! Der gesetzgeb. Rath hat Ihre Bot.

schaft vom y. Juni, in Betreff des Gesctzesvorschlag»
eine neue Organisation der Ortspolizcy-Bchördcn anse,
hend, in Berathung gezogen, und ist mit Ihnen B.
V. R. einverstanden, sowohl daß es unter gegenwärtigen
Umständen unzwckmäßig wäre, diesen Gesctzvorscdlag
zum wirklichen Gesetz zu erheben, als aber daß die Be.
kamitmachung desselben zu Bewürkung einer auf richtl.
gen Grundlagen beruhenden gleichförmigen Orlspvliz-y.
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Verwaltung vielleicht von Nutzen seyn könnte; ter ge-

setzgeb. Rath ladet Sie B. V. N. demnach ein, diese

Bekanntmachung unter derjenigen Form, die Ihnen
dazu die schiklichste scheinen wird, durch den Druk »nd

durch Mittheilung einer hinlänglichen Anzahl Epempla-

neu an die Mitglieder der Cantonsragsatznngen und an
die Beamten und Behörden zu veranstalten. Mit diesem

Vorschlag sind aber mehrere andere Gesetzvorschläge in
der engsten Verbindung und machen damit ein zufam-
menhangendcs Ganzes aus. Nun ist bisher von diesen

Vorschlägen ein einziger, der die Bestcurun^ der Orts-
burger belrift, von dem gesetzgeb. Rath angenommen;
alie übrigen, als da sind: Vorschlag über die Beyträge
der Einfassen zu den Ortspolizeybedürfmssen, über die

Sönderung der Orlsgürer, über die Unterscheidung der

verschiedenen Einwohner.Classen, über Verpflegung der

Armen, über Verwaltung der Gemeindgütcr und über

die Aufnahme in die Bürger« oder Heymathsrechtc,
sind hingegen blos als Gutachten der Mnnizipalitäts.
Commißion vorhanden. Unterdessen tragt der gesetzgeb.

Rath kein Bedenken, daß nicht auch diese Vorschläge,
die Ihnen hiemit nebst den beyden andern übersandt

t«rden, als Gutachten der Commißion dem Haupt-
Vorschlag dcygedrukt werden, daher er Sie B-V. R.
dazu eingeladen haben will. Schließlich macht Sie der

gesetzgeb, Rath aufmerksam, ob nicht in denjenigen Gc-

genden der Republik, wo es erst im gegenwärtigen Au.
gcnblik um dw Orlspslizcy-Behörden zu thun ist, dieser

Gcsetzrvrschlag allfälllg zu befolge» seyn möchte. ^

5 je von der Finanz Commißion angetragene Bot-
schasl wegen Nachlaß der z vorjährigen Zehcnden, wird
ta Berathung und hieraufangcnomen. (S.diefS.gv;).

Der Vollz. Rath zeigt durch eine Botschaft <m, daß

er über den DccrctSvorschlag, der dem Bezirk Arlh,
gemäß dem Verhältnisse seiner ofsicieil eingesandten Ve-
dölkernngszahl, 4 Deputlrte auf die Canlonslagsatzurig
d s Cantons Schwytz giebt, nichts zu bemerken habe.

Der Decrelsvvrschiag wird hierauf zum Décrété echo-

den. (S. dass. S 27;)-
Folgende Botschaft wird verlesen und an die Consti-

tutioiis Comnnßion g.wi-.stn:
B. Gesetzgeber! In bepliegender Zuschrift bitten die

Abgeordneten der Munnipaüiätcn der Landschaft March,
im Ramen ihrer Mitbürger nnd Bewohner derschen,
-daß diese Landichaû den der neuen Eimheilung Helve-
tuns wilder Mit dem Canton Schwrtz, n it weichem

si. Iah ynichcrle verdnnden war, vereinigt werden möge.

Der Vvilz. Rath glemdl diese Bille au Sie B. B- ci«.

senden zu müssen, da sie sich auf den neuen Verfassung^
entwarf gründet, nach wc>'chem die Landschaft March
dem Canton Schwytz zugeheilt ist.

Hingegen glaubt sich der Vottz. Rath verpflichtet,
Ihnen die gestern von dem Reg. Statthalter des Cant.
Linth eingekommene Berichte über die Unregelmäßigkej.
ten, welche bey diesen Aeusserungen für die Vereinigung
mit Schwytz statt gehab! haben, übermachen zu müssen,
aus welchen es sich zugleich ergiedt, daß die Meymm.
gen wenigstens über diesen Gegenstand getheilt sind.

Das Gutachten der Criminalgesetzgcb. Commißion
über 7 zu amnestirende Bürger, die unter den Schweizer
Emigrantenkorps dienten, wird in Berathung und
hierauf angenommen. (S. das Décret S. 404).

Die Petitionen Commißion berichtet über folgenden
Gegenstand!

Die Einwohner beyder im Distr. Znrzach C. Baden
gelegenen Höfe, Waldhaufen und Hàgelen, verlangen
aus den in ihrer Bittschrift enthaltenen Gründen, daß
bey der bevorstehenden neuen Cautonseimheilung ihre
Höfe, auf welchen 8 Haushaltungen sich befinden, dein
Canton Zürich einverleibt werde» möchten. Wirb an
die Constitulions.Commmißion gewiesen.

Gesetzgebender Rath, 7. Juli.
Präsident: K ruß.

- Ein Mitglied trägt folgenden DeeretSeorsflilag an,
dessen Prüfung an die Airai zcommißion gewiesen wird :

In Erwägung, daß unter dem y. Hcumonat >80?
durch ein Decrel der gesetzgeb. Räthe der Vollz. Ausschuß
bevollmächtigt wurde, diejenigen Auflagen in den Cants»
nen Bellenz und LauiS für dieses Jahr beziehen zu lassen,

welche er am zwekmäßigsten finden wird;
In Erwägung, daß diesem Decret zufolge in den

oben genannten Cautoncn der Zchende des Jahrs -Loo
als Auflage ist bezogen worden;

In Erwägung, daß cS unbillig und ungerecht wäre,

zwey Grundabgaben für das nämliche Jahr in einem

Theile der Republik allein, in Ausnahme der übrigen
Theile beziehen zu wollen;

beschließt der gesetzgeb. Rath:
Der Vollz. Rath ist bevollmächtigt und eingeladen, die

im Finan-plan festgefezte Grundsteuer von Zwey
vom Taufeno in den Cantonen Bellenz und Lams
nachzulass» ober wenigstens nach den Umständen

zu vermindern, wo an deren Statt der Zehende

von >8c>o ist entrichtet worden.

Der Decrelrvorfchlag für die Bildusig der D-gsatzw'g



— 44- ^
des Cantons Rhäticn und der gleichartige für den Cant.

Watlis wcrden^ angenommen.

Fetzendes Befinden wird verlesen und die -te Dis-
cußion vertaget:

B.,Gcsttzgeber! Der Vollz. Rath fühlte bey der Un-

tersuchnng des GèsttzvorschiagS vom rz. Juni, über

gänzliche Abschaffung der Zugrcchte, die Jnconvenien.

zen, die aus einer stückweisen Behandlung der Civilge-

setze entstehen muffen, da diese in eine so enge Verbin-

dung unter einander gesezt sind daß die Aufhebung des

einen Gesetzes, Verwirrungen und selbst Ungerechtigkci-

ten veraulaffen kann, wenn nicht auch auf den ganzen

Zusiimmenhang derselben rcflectirl und die unterbrochene

Verkettung durch eine allgemeine gleichzeitige BeHand,

lung der dahin einschlagenden Gegenstände wieder her-

gestellt wird.
Die Besorgniß, daß eine gänzliche Abschaffung aller

Arten von Zugrechten sehr „achtstellige Folgen haoeu

könnte, gebietet dem Vollz. Rath Behutsamkeit und

veranlaßt bey ihm den Wunsch, daß dieser Gesctzesvvr-

schlag noch möchte bis auf den Zeitpunkt aufgctchoden

werden, wo sich die Gesetzgebung mit einem vollständi-

gen Civilgesetzbuch wird beschäftigen können. — Er
ladet Sie daher B- G. ein, diesen Gegenstand Ihrer
sorgfältigen Prüfung zu unterwerfen.

Folgendes Befinden wird verlesen und an die Civil
gesetzgebungs-Commitzion gewiesen:

B. Gesetzgeber! Der Vollz. Rail) glaubte dem De.
erctsvorschlag vom > 5. Brachm. über die Urtheile, welche
die Gerichte des Cantons Baden über eine zwischen der

Gemeinde Gvslikon und der Gcmeindkammer Baden
obwaltende Streitigkeit, in Betreff des Kirchenguts,
aussp achen, seine besondere Aufmerksamkeit widmen
zu müssen.

Der Gesichtspunkt, aus welchem Sie V. G. diese

Sache betrachten, stimmt auch,vollkommen mit jenem

übercin, den sich der Vollz. Rath davon machet. Die
Frage über die Verwahrung des Kiccheugulö, ist nicht
richterlich, sondern administrativ. Die Gerichte des

Cantons Baden haben daher ihre Gewalt überschritten,

da sie sich mit diesem Gegenstand befaßten, und das
' daherige Urtheil, welches nicht vo» der competielichen

Behörde ertheilt wurde, kann alst nicht in Vollziehung
gesezt werden. Sollte aber dann ein Rechtsstreit üoer

das Eigenthum des Kirchcnguts selbst entstehen, als
worüber noch keine eigentliche Rechtsfrage aufgeworfen

wurste, so sind tie Parch 0,n vor die betreff ndcn Ge-
richte zu weisen. Eben so qläuot auch der Vollz. Rath,
daß das Gesetz vom sz.Heun». >798 >.! a'ministr.mder

Hinsicht astf diesen Fall nicht anwendbar stn» dürfte.
Hingegen aber scheint es dem Vollz Rath, daß diese

Sache weder geeignet stye, von dem gcsttzgrb. Rail,
behandelt zu werden, noch einer legislativen Verfügung
bedörfe, sondern daß es vielmehr um die Vollziehung

.schon wirklich bestehender Gesetze zu thun sey, w.lrie
der vollziehenden Gewalt ihrer Bestimmung gemäß über-
tragen werden sollte.

Er ladet Sie daher B. G. ein, zu untersuchen, ob
diese Sache nicht dem Voll;. Ralh zur fernern Lersu.
gung sollte überwiesen werden.

Die Petitionen Commißion berichtet über nachfolgen-
de Gegenstände:

1. Die B. Gygax Ingold und Scheidegger von Her.
zogcnbiichste als Känfere des ehemaligen Schioßmis
Arbergen, die sich mit großer Anstrengung in Verfassung
geszt haben, die ganze Kaussume von 70750 Fr. baar
zu erlegen, ersuchen den gesttzged. Ralh, die Difficult»,
ten, die sie wegen Abnahme der Kaufsumme und Zuser,
ligung des Kauftilels finden, zu heben, zumalrn sie mit
der baarenKaufsumme auf der Hand, ieden Tag langem
Verzugs mit einem Tagözins von 70750 Fr. Capital
büssen müffm.

Die Pet. Commißion tragt darauf an, diese Bitte
der Vollziehung mit dringlicher Empfehlung zu überstn.
den. Angenommen.

2. Die im Rheinlhal gelegenen Gemeinden Rüst und

Licnz, die vor drey Jahren zu dem Canton Linth ge-

schlage» wurden, verlangen aus den in ihrer Vorstellung
enthaltenen Gründen, bey der gegenwärtigen Emtheilung
mit dem Canton Appenzell vereiniget zu werden. Wiro
an die Constitütions Commißwn gewiesen.

z. Das Distnklsgerichl zu Langenthal bezeugt dem

gesttzged. Rath stine Anhänglichkeit an die neue Ord«

nnng der Dinge, und seinen Beyfall und Dank über

das Betragendes gesttzged. Raths bey Anlaß des Vor-
schlags, eine andere Wahlsorm bey den bevorstehenden

Wahlen anznneymen.
So angenehm es dem gesttzzeb. Rath seyn mag,

sich zu überzeugen, durch sein Betragen das Zutrauen
der Bürger sich zu erwerbe» und zu erhalten, so unan-
genehm muß cs ihm hingegen seyn, wenn durch den

Akr der Aeusserungen dieses Zutrauens, bestehende Ae-
setze, in gegenwärtigem Fall der §. -.des Gesetzes über

eoilective Bitt- und Zuschriften verlezt werden, beson-

tcrs wenn solches von Beamten geschieht.
Die Commißion trägt darauf an, diese Zuschrift

lediglich ad acta zu legen. Angenommen.
(.Die Fortsetzung folgt.)
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